
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt Nachträge im Rahmen der erforderlichen Anpassungen 
nach dem Umsatzsteuergesetz für folgende Konzessionsverträge abzuschließen:  
 
 
Konzessionsvertrag Gasnetz vom 4. September 2012 
Konzessionsvertrag Stromnetz vom 4. September 2012 
Gestattungsvertrag über die Fernwärmeversorgung vom 14. Dezember 2010 
 
 
 


